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I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan "Sommer- 


burgstraße/Lührmannwaldl'durch einen braunen Farbstreifen ein- 


deutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt die an die Sommerburgstraße grenzenden Grund- 


stücke zwischen den Straßen Lührmannwald und Helgolandring. 


Ersefrf durch 5e/fe la 

Auf dem Grundstück an der Ecke Sommerburgstraße/Lühr 

soll ein VIII-geschossiges Wohnhaus und ein aus rn 

geschossigen Baukörpern bestehendes Ladenzentr 

werden. Zur Abrundung und zur Versorgung der 

garethenhöhe Teil I und I1 sind diese Ba ben sehr zu 

begrüßen. Da das Gelände von Süden nac 

fällt, ist für das Grundstück auch e unterirdische Nutzung 

vorgesehen. In dem entstehenden U geschoß sollen - neben 

einer Stadtarztstelle an der S e Lührmannwald/Ecke Sommer- 

burgstraße - überwiegend Pa ände mit zugehörigen Rangier- 

flächen untergebracht W . Die restlichen Freiflächen des 
Kellergeschosses kön on den in dem Ladenzentrum unterge- 

brachten Geschäft Lagerzwecke in Anspruch genommen 

werden, wobei d fahrtswege zu den Stellplätzen zugleich 

den Geschäf r Anlieferung dienen. Das Kellergeschoß wird 

tte überdacht. Die so zwischen dem Einkaufs- 


stehende Platzfläche ist den Fußgängern vorbe- 


d soll entsprechend gestaltet werden. Au.f dem südlich 


s zukünftige Einkaufszentrum angrenzenden, unbebauten 




11. Allgemeines 


Auf dem Grundstück an der Ecke Sommerburgstraße/Lühr- 


mannwald soll ein VIII-geschossiges Wohnhaus und ein 


I-geschossiges Ladenzentrum errichtet werden. 


Zur Abrundung und zur Versorgung der Siedlung Margarethen- 


höhe Teil I und I1 sind diese Bauvorhaben sehr zu 

begnißen. Es ist beabsichtigt, im Ladenzentrum einen 


Konsum, ein Kreditinstitut, eine Apotheke, eine Drogerie, 


eine Reinigung u.a.m. unterzubringen. Nördlich des 


Ladenzentrums bis zur Straße "Lührmannwald" werden Stell- 


plätze für Bewohner und Kunden angelegt. Die südlich an 


das Einkaufszentrum grenzende Freifläche wird als Gemein- 


schaf~sstellplatz hergerichtet. Der Einzugsbereich des 


Gemeinschaftsstellplatzes soll sich auf einen Umkreis von 


300 m erstrecken. 
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111. Bodenordnungsmaßnahmen und Kosten 


Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes sind keine Boden- 


ordnungsmaßnahmen erforderlich. 


Der Stadt entstehen keine Kosten. 


Essen, den 15. November 1965 


Stad tplanungsamt Amt für Bodenordnung 


liegenschaftsrat Baudirektor 


Dez. für Stadtentwicklung 


Diese Begründung hat gemäß § 2 Abs. 6 des Bundesbaugesetzes vom 

23. Juni 1960 (BGB~.I S. 341) in der Zeit vom 24. Januar 1966 

bis 24. Februar 1966 öffentlich ausgelegen. 


Essen, den 25. Februar 1966 


m Auftrage 


W ? 't .Verm. Amtmann 
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Die Bekanntmachung gemäß § 12 des Bundesbaugesetzes 

vom 23. Juni  1960 i s t  i m  Amtsblatt de r  S t ad t  Essen 

vom 8. März 1969 v e r ö f f e n t l i c h t  worden. 

Essen, den 10, März 1969 

Oberstadtdirekt  o r  

Mit Rücksicht auf die Pomphenrrchtrpdvng sind die 

Genehmigungdes Bobauunerplones sowieOrt und Zeit 

d.r Auskgung desPIcnes und d e r  BegrZndungvorsorg-
lich erneut gern66 § 12 des Bundmbaugnelzes orbüb-


er Stadt Ensn vom 26 ,  &&=P//975 


enungso mtmann 


